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Funktionierte bei der Hochwasserkatastrophe die Krisenkommunikation zwischen Erftstadt und dem 
Rhein-Erft-Kreis?
- Beantwortung der Anfrage der Kreistagsfraktion DIE LINKE vom 20.08.2021 -

Mitteilung:

Die Anfrage der Kreistagsfraktion DIE LINKE wird wie folgt beantwortet:

1. Wurde der Rhein-Erft-Kreis am 14.07.21 durch die Stadt Erftstadt über die Einberufung des Stabes 
für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) informiert? 

Nein

a. Wenn ja: Wann genau geschah dies und durch wen? 
b. Durch welche Stelle der Kreisverwaltung wurde die Information entgegengenommen und 

welche Stelle hat die Information wie bewertet?

2. Für den Fall, dass keine Information durch die Stadt Erftstadt erfolgte: Hat sich die Kreisverwal-
tung am 14.07.21 über die Hochwasserlage in Erftstadt erkundigt? 

a. Wann geschah dies?

Die Leitstelle hatte mehrfach seit dem frühen Nachmittag Kontakt zur Einsatzleitung der 
Feuerwehr Erftstadt. Im Rahmen der Einsätze erfolgte eine wiederkehrende Kommunikati-
on mit den Einsatzkräften und der kommunalen Koordinierungsstelle (KKS) der Feuerwehr 
Erftstadt. 

b. Durch welche Stelle der Kreisverwaltung wurden bei der Stadt Erftstadt Informationen zur 
Hochwasserlage eingeholt und welche Stelle hat die Informationen wie bewertet?

Die der Leitstelle vorliegenden Informationen wurden im Lagebericht der Leitstelle sowie 
in verschiedenen Sofort- und Folgemeldungen verarbeitet. In der Leitstelle haben der Ord-
nungsdezernent, der Kreisbrandmeister, der Dienstgruppenleiter, der Lagedienst sowie der 
A-Dienst im engen Austausch anhand der eingehenden Informationen Lageeinschätzungen 
vorgenommen. Hieraus resultierten insbesondere die Vorschläge zu der Teilevakuierung 
des Krankenhauses Erftstadt am Abend des 14.07.2021.

3. Warum hat die Kreisverwaltung die bedrohliche Hochwasserlage in Erftstadt nicht bereits am 
14.07.21 als Katastrophenfall i.S.v. § 1 BHKG bewertet?

Bei Großeinsatzlagen und Katastrophen leiten und koordinieren die Kreisfreien Städte und Kreise 
gem.§ 35 Abs. 1 Satz 1 BHKG die Abwehrmaßnahmen. Sie richten gem. § 35 Abs. 1 Satz 2 BHKG Kri-
senstäbe und Einsatzleitungen ein. 
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Eine Großeinsatzlage liegt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG vor, wenn ein Geschehen, in dem Leben  
oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und auf-
grund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte 
erforderlich ist, von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Eine Katastrophe ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG ein Schadensereignis, welches das Leben, die Ge-
sundheit oder die Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß ge-
fährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienst-
stellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zu-
ständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken. 

Aufgrund der dem Kreis am 14.07.2021 vorliegenden Informationen war die Situation in Erftstadt 
gem. den vg. Definitionen zunächst nicht als kreisweite Großeinsatzlage oder Katastrophe zu qua-
lifizieren. Nach Eingang einer Hochwassermeldung der HWMZ der BR Köln bei der Kreisleitstelle am 
14.07.21 um 20.15 Uhr wurde um 20.25 Uhr der Krisenstab des Kreises vorsorglich alarmiert. Ins-
besondere die Meldungen über drohende Deichbrüche (Steinbachtalsperre, Niederberg, Horch-
heim) im Laufe des 15.07.2021 führten zur Ausrufung des Katastrophenfalls am 15.07.2021 um 
13.20 Uhr im Rhein-Erft-Kreis. Mit Blick auf den gebietsbezogenen Ablauf der Ereignisse war dieser 
Zeitpunkt folgerichtig gewählt. Die Ausrufung des Katastrophenfalls im Kreis Euskirchen erfolgte 
am 15.07.2021 um 04.45 Uhr, um 13.20 Uhr am 15.07.2021 im Rhein-Erft-Kreis, am 16.07.2021 um 
09.15 Uhr im Kreis Düren und am 18.07.2021 im Rhein-Sieg-Kreis.   

Bergheim, 25.08.2021

Frank Rock
Landrat




